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A. Bekanntmachungen der Stadt Emden 
 

 
Bekanntmachung nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

Gewässerausbau gemäß § 68 WHG / Stadt Emden 
 

Die Flugplatz Emden GmbH, Gorch-Fock-Straße 103, 26721 Emden, hat einen Antrag nach § 68 WHG 

zur Umverlegung und Vergrößerung des Grabenprofils und zweier Dammstellen mit Verrohrung in 

der Gemarkung Emden, Flur 7, Flurstücke 23/3, 26/3 und 18/10, gestellt. 

 

Die Stadt Emden hat nach der Vorprüfung des Einzelfalls gemäß des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeit (UVPG) vom 12.02.1990 (BGBl. I S. 205), neugefasst durch Bekanntmachung  

vom 25.06.2005 (BGBl. I S. 1757, 2797), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 
22.12.2008 (BGBl. I S. 2998) festgestellt, dass eine Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung für das Vorhaben nicht besteht. Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3a UVPG be-

kannt gemacht. Diese Feststellung ist nicht selbständig anfechtbar. 

 

Emden, den 09.05.2014 

 

Stadt Emden 

 

Der Oberbürgermeister 
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B. Bekanntmachungen der Gemeinden 
 

 

Haushaltssatzung der Stadt Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2014 
 

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der 

Stadt Wiesmoor in der Sitzung am 24.02.2014 folgende Haushaltssatzung beschlossen: 

 
§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird 

 

1. im Ergebnishaushalt  

 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

1.1 der ordentlichen Erträge auf 21.002.400 € 

1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf 21.338.400 € 

 
1.3 der außerordentlichen Erträge 343.600 € 

1.4 der außerordentlichen Aufwendungen 343.600 € 

 

2. im Finanzhaushalt  
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 

 

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 18.792.100 € 

2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19.208.900 € 

 

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit 2.550.600 € 
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit 3.867.900 € 

 

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit 3.304.500 € 

2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 2.010.000 € 

 

festgesetzt. 

 

Nachrichtlich: Gesamtbetrag 

 - der Einzahlungen des Finanzhaushaltes 24.647.200 € 

 - der Auszahlungen des Finanzhaushaltes 25.086.800 € 
 - der Differenz zwischen Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushaltes -439.600,00 € 

 

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Baubetriebshof Wiesmoor für das Haushaltsjahr 2014 wird 

 

im Erfolgsplan mit 
 Erträgen von 1.704.000 € 

 Aufwendungen von 1.704.000 € 

 

im Vermögensplan mit 
 Einnahmen von 65.000 € 
 Ausgaben von 65.000 € 

 

festgesetzt. 
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§ 2 
 

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 1.804.500 € festgesetzt. 

 

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-

förderungsmaßnahmen des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor erforderlich ist, wird auf 

65.000 € festgesetzt. 

 
§ 3 

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 74.000 € festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2014 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von 

Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.200.000 € festgesetzt. 

 

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Son-
derkasse des Eigenbetriebs Baubetriebshof Wiesmoor in Anspruch genommen werden dürfen, wird 

auf 300.000 € festgesetzt. 

 

§ 5 
 

Über- und außerplanmäßige Ausgaben bis zu einer Höhe von 15.000 € je Produktkonto sind gemäß  

§ 117 Abs. 1 NKomVG unerheblich. 

 

Wiesmoor, 25.02.2014 

 
Stadt Wiesmoor 
 

Bürgermeister 

Meyer 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit öffentlich bekannt ge-

macht. 

 

Die nach §§ 119 Abs. 4, 120 Abs. 2, 122 Abs. 2 sowie § 130 Abs. 3 i. V. m. § 120 Abs. 2 und § 122 

Abs. 2 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) erforderlichen Genehmigungen 
sind durch den Landkreis Aurich am 15. Mai 2014, Az. I/10-150 20 1, erteilt worden. 

 

Der Haushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 Satz 3 NGO vom 19.05.2014 bis zum 27.05.2014 zur Ein-

sichtnahme im Rathaus der Stadt Wiesmoor, Zimmer 16, öffentlich aus. 

 

Wiesmoor, 14. Mai 2014 

 

Stadt Wiesmoor 
 

Bürgermeister  
Meyer 
 

 



- 250 - 

Bekanntmachung 

der 3. Änderung zum Bebauungsplan Nr. 02.07 
des Flecken Hage 

 

Der Rat des Flecken Hage hat am 13.03.14 in öffentlicher Sitzung die 3. Änderung des Bebauungspla-

nes Nr. 02.07 nach §10 Abs. 1 BauGB als Satzung beschlossen. 

 

Der Geltungsbereich der Bebauungsplanänderung ist aus dem nachstehenden Übersichtsplan ersicht-

lich: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Die Bebauungsplanänderung tritt mit dieser Bekanntmachung in Kraft (Vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 

 

Die Bebauungsplanänderung kann einschließlich ihrer Begründung mit den enthaltenen örtlichen 

Bauvorschriften nach § 10 Abs. 3 BauGB bei dem Flecken Hage, Hauptstraße 81, 26524 Hage wäh-

rend der üblichen Dienststunden eingesehen werden. Jedermann kann die Bebauungsplanänderung 

einsehen und über ihren Inhalt Auskunft verlangen. 

 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Entschädigungs-

ansprüche im Falle der in den §§ 39-42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile, deren Leistung 

schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und des § 44 Abs. 4 BauGB über das 

Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren 

gestellt ist, wird hingewiesen. 

 

Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB bezeichneten Verfahrens-, und Formvor-

schriften sowie Mängel des Abwägungsvorgangs nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB werden gemäß § 

215 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BauGB unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntma-

chung schriftlich gegenüber dem Flecken Hage unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
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Der Antrag gem. § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, wenn die den Antrag stellende 

Person oder Behörde und Träger sonstiger Belange nur Einwendungen geltend macht, die sie im 

Rahmen der öffentlichen Auslegung gemäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB nicht oder verspätet 

geltend gemacht hat, aber hätte geltend machen können. 

 

Hage, den 14.05.2014 

 

Flecken Hage 
 
Der Gemeindedirektor 

Trännapp 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Herausgeber: Landkreis Aurich, Fischteichweg 7 – 13 , 26603 Aurich 
Bezugspreis: Jährlich 51,- € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Einzelexemplar: 1,00 € inkl. Mehrwertsteuer und Portokosten. 

Redaktionsschluss jeweils Mittwoch, 13.00 Uhr für den Erscheinungstag Freitag der Woche. 

Manuskripte für die Bekanntmachung sind an das Kreistagsbüro des Landkreises Aurich, Fischteich-

weg 7 – 13, 26603 Aurich, Telefon (04941)16 1014 zu senden.  

Laufender Bezug des Amtsblattes nur durch den Landkreis Aurich. 


